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BEBAUUNGSPLAN
ALTE MÄLZFABRIK

RECHTSGRUNDLAGEN

Aufgrund

des Baugesetzbuches(BauGB} in der Fassung der Bekannt
machung vom 08.12.1986(BGBI. l S. 2256, ber. S. 3617),
zuletzt geändert dlirch Art. l G zu)- Beschleunigung von
Verfahren und zur Elrle.ichterung von Investitionsvorhaben
{m Städtebaurecht vom 1 7.5.1990(BGBI. l S. 949),

der Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz(LBau0) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 27.2.1974(GVBL. S. 53),
zuletzt geändert durch Zweites Landesgesetz zur Änderung
der Landesbauordnung air' Rheinland-Pfalz vom 20.7.1982
(GVBL . S. 264) ,

+

T und des $ 24 der Gemeindeordnung fUr Rheinland-Pfalz(Gem0)
vom ,]4.12.1973(GVBL. S. 419), zuletzt geändert durch
Art. l des Zweiten Landesgesetzes zur Änderung der Ge-
meindeordnung und der Landkreisordnung vom 21.12.1978
(GVBL . S. 770)

beschl ießt der Gemeinderat von Neuleiningen den Bebauungs
plan "Alte f4alzfabrik" als Satzung.

Grundlage air den Bebauungsplan bilden weiterhin die Ver-
ordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstücke(BauNVO)
in der' Fassung der Bekanntmachung vom 15.9.1977(BGBI. l
S. 1763) und die Ver'ordnung liber dte Ausarbeitung der Bau-
leitpläne und die Darstellung des Planinhalts(PlanZv0)
{n der Fassung der Bekanntmachung vom 30.7.1981(BGBI. l
S 833 )



TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
FESISEIZUNGËN NACH BauGB UND BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG($ 9Abs. l Nr. l BauGB und
$$ 1 - 15 BauNVO)

1.1. Der gesamte Planberejch ist ein Mischgebiet(MI) im Sinne
von $ 6 BauNVO

. 1.2. Die in $6Abs. 2 Nr. 5, 6und7BauNV0 genannten Nutzungs
arten sind nicht zulässig($ 1 Abs. 5 BauNVO). Gemäß $ 1
Abs. 6 Nr. l BauNVO sind die Ausnahmen nach $ 6 Abs. 3
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes

2 MASS DER BAUL leHEN NUTZUNG

($.9 Abs. l Nr. IBauGB und $$ 16 - 21 BauNVO)

Als Maß der baut schen Nutzung werden die im Bebauungsplan
angegebenen Werte tiber Geschoßflächenzahl und Grundflächen
zahl als Höchstwerte festgesetzt, soweit die Festsetzungen
der iiberbaubaren Flächen sowie die Abstandsvorschriften
der LBau0 nicht zu einer niedrigeren Ausnutzung zwingen.

3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE($ 9 Abs. l Nr. IBauGB und
$ 16 Abs. 2 Nr. 3, $ 17, g 18 BauNVO und $ 2 Abs. 4 LBau0)

Die Zahl der Vollgeschosse ist auf Grund des Gebiets-
charakters entsprechend den Planfestsetzungen als Höchst
we rt fe s tgesetzt .



4 . BAUME l SE

($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB und $ 22, $ 23 BauNVO)

4.1. Die Bauwe ise wird fUr das gesamte Plangebjet als offene
Bauweise gemäß $ 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.

4.2. Nördl ich der L 453(Baugebiet 1) ist nur die Errichtung
eines Einzelhauses zulässig, seidl ich der L 453(Baugebiet 2)
sind Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen zulässjg

4.3 Be i Hausgruppen ist der Baukörper zu staffeln

OBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB und $ 23 BauNVO)

Die Uberbaubaren Grundstiicksflächen werden durch Bau
linien und Baugrenzen bestimmt.

6 HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN

($ 9 Abs. 2 BauGB)

6.1. Flip die Höhengestaltung der Gebäude sind Oberkante Erd
geschoßrohbaufußboden(FOK - EG) und Traufhöhe(TH)
be s t i mme n d .

6.2 Bezugspunkt ist be i bergseitiger Erschl meßung der höchst-
gelegene Punkt der Verkehrsfl.äche(Straßenbegrenzungs-
linie) vor dem Gebäude, be i talseitiger Erschl ießung der
höchstgelegene Beriihrungspunkt des Gebäudes mit dern natiir
lich gew.achsenen Gelände(siehe Systemskizze Nr. 6.5.)
Fußwege sind hierbe i nicht als Verkehrsflächen anzusehen



\

6.3 Die Höhenlage der FOK -'.EG ist be i bergseitiger Erschl ießuna
mit max. 0 , 50 m einzuhal ten.

\

Die Höhenlage der FOK - EG ist bei tal$ßjtiger Erschl meßung
mit max. 0,30 m einzuhalten

Abweichungen von diesen Festsetzungen sind bei besonderem
Nachwe is zulässig, sofern die Grundstiickssituation dies
e r'f o rd e rt .

6.4 Nördlich der L 453(Baugebiet. 1) darf die maximale Trauf
höhe (TH)-ein Maß von 11,4C) mj=gemessen ab derLFOK = EG=
n i cht iib ersch re i ten .

Seidl ich der L 453 (Baugebiet 2) darf die maximale Trauf
höhe (TH) ein Maß von 5,70 m, gemessen ab der FOK - EG,

n { cht iiberschre i ten .

Ergibt sich aus den bauer'dnungsrechtl schen Vorschriften,
daß'.äas Kellergeschoß (KG) als Vollgeschoß anzurechnen
{st, so werden die Festsetzungen tiber die maximalen

Traufhöhen entsprechend auf die FOK - KG bezogen.

Ober Dacheinschnitten, bei Terrassen bzw. Dachloggien
und bei Zuriickspringenden Gebäudeteilen wird die Traut
höhe als Schnittpunkt zwischen der gedachten, grad-
linigen Verlängerung der Oberkante Dachhaut mit der
Außenkante Fassade: definiert,. wobei der am weitesten
Vorspringende Fas$adenteiT maßgebend ist.

In allen anderen Fällen isE die TT'aufhöre der Schnitt
punkt zwischen Oberkante Decke 2. 0G und Außenkante
Fassade(siehe Systemskizze Nr.. 6.5.)
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6 . 5 . Systems ki zzen

OB ERKANTE DEC KE
2 ip Oin ...." u-

AUSSENKANTE FASSADE

BER6SEITIGE ERSCHLIESSUNG 'TALSEiTr6E ERSCHLI ESSUNG

S TRASSE

7 !!!LJ;UNC DER BAULI.CHEN XNLACEN=

($ 9i:"Abs- l. ltr. 2' :BauGB)
b

Die im Bebauungsplan eingetragene Stellung der baut ichen
An l ages i st verb i ndl i ch .



8.

8. 1

VERKEHRSFLÄC HEN

($ 9 Abs. l Nr. ll BauGB )

Die Verkehrsflächen gl federn sich entsprechend den
PI an ze i chen i n

Straßenverkehrsflächen(Fahrbahn) mit begleitenden
Gehwegen , Fu ßwegen ;

/'3

8.2 Die Fläche innerhalb des Sichtwinkels zwisch.en der L 453

und der verkehrsberuhigten Wohnstraße ist von jeder Be-
bauung freizuhalten. Anpflanzungen dürfen - gemessen von
der Oberkante Straßenkrone - eine Häme von 0,70 m nicht
ii b e r s ch re i te n.?

T

\

Ausgenommen sind Bäume, deren Kronenbereich mindestens
2,70 m tiber der Geländeoberfläche beginnt

8.3. Gebundene Stellplätze befinden sich gemäß den Plan-
festsetzungen in den Garagengeschossen der Gebäude auf
den Grundstücken Nr. 311/;1-+Nr. 263/32,+ Nr. 263/33



8.4. Die Fläche südl ich des GrundsEiicks 263/13 ist als zen
trader, öffentlicher Platz air Spiel, Freizeit und
Kommunikation air alle Anlieger butz.bar.zu machen,
zu gestalten und zu pflegen. Sie dient als Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung

ß 9. FLÄCHEN FÜR ST:LLPLÄTZE, GARAGEF{UND CARPORT'S
($ 9 Abs. l Nr. 4 BauGB und $ 12 BauNVO)

9.1 Garagen sind nur innerhalb der tiberbaubaren Grundstücks
flächen oder--an-den in der Planzeichnung festgesetzten
Stellen als Einzel- oder Doppelgaragen auf den Pri-/at-
grundstiicken zuläss ig. Del' Standort {st im.Bebauungs-
p l an festgel egt

4

9.2. Vor den Garagen ist jeNells ein Stellplatz von mindestens
5 m Tiefe (Straßenbegrenzungslin ie - Garage) vorzusehen

9.3. Pr.p Wohnung sind entsprechend dem Runderlaß des MirListe-
riums air Finanzen vom 25.6.1973 1,5 Garagen bz-.v. Si:ell-
plätze auf privatem Grundstiicl< bz-.v. auf den eigens dafür
vorgesehenen Flächen nachzuweisen

9.a

TO.

lläuser mit Einlieger.wohnung meissen in jedem Fall mildes-bens
eine Garage uryd einen Std.lplatz aufiNeisen. die Parz. PI.NT'
263/25+ 263/29- erha'lean. Carport's
FLAG:lEN FÜR GARAGEiIGESCHOSSE
($ 9 Abs.. l N7". 4- BauGB und $ 12.: Abs. a und 5 Baum.VO )

lO.l,. In. Gebäude- auf dem Grindstiicl( 2.63/32 b 263/33 #:ird das
Untergeschoß als Garagengeschoß m'i'c 7 Stellplätzen ge-
nutz+u. l)ie Zufahrt ist in der Planzeichnung -/erblndllch
f e s t a e s e i: : -u

l0.2. !m Gebäude auf dem Grlindstiicl< 311/1 sind 50 i)rozertt des

Unxcergesctlosses als Garagengeschoß zu nutzen. Dle Zufah
st in HuQ'' Plan=eichnung '/e''blrldljch festaese-uzt



11

n

NEBENANLAGEN

($ 14 BauNVO)

Nebenanlagen sind nur innerhalb der tiberbaubaren Grund
s bic ks fl äc hen z ul äs s i g

12 RECHTEN ZU B ELASTENDE FLÄCHEN
($ 9 Abs. l Nr. 21 BauGB)

12. 1 Die mit Leitungsrechten zugunsten der Verbandsgemeinde
Grlinstadt-Land zu belastenden Flächen dienen der Siche-
rung der Abwasserentsorgung des Plangebietes und liegen
entsprechend den Planfestsetzungen auf den Grundstücken
Nr. 263/5 + Nr. 263/6.

12.2.. Die Entsorgungsleitungen sind an den vorhandenen, teil
weise umzulegenden Dorfkanal anzuschl leben. Eine Ober-
bauung ist auf eine Breite von 4 m auszuschl leben und
die dauernde Zugänge ichkeit zu gewährleisten

Innerhalb dieser Fläche sind nur flachwurzelnde Anpflan
zungen oder leicht zu beseitigende Befestigungen zuge-
l as sen

12.3. Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der
GrundstUckseigentUmer zu belastenden Flächen dienen der
Erschließung der GT'undstticke.

13 yON BÄUMEN UND STRÄUCHERN
($ 9 Abs." l Nr. 25a und b BauGB)

13.1. Die im Bebauungsplan festgesetzten Pflanzmengen und
Gehölzqual itäten sind Mindestforder'unger. Die Pflan
zung einer größeren Anzahl von Gehölzen und die Ver
wendung größerer Sorten {st zulässig.



13:2. Es ist Pfl icht, die in der Planzeichnung dargestellten
Bäume und Sträucher in den vorgegebenen Arten und Größen
zu pfl unzen.

13.3 An den in der Planze ichnung aufgezeigten Stellen sind
die bestehenden Gehölze(Bäume) mjt einer Mindesthöhe
von 2,00 m bzw. einem Mindeststammdurchmesser von 0,12 m

vor Baubeginn zu kartieren und zu erhalten

p'3 13.4 Pflanzungen mit Baumpfahl(Einzelbäume) sind entsprechend
den Planzeichen - pro Symbol ein Einzelbaum - vorzunehmen;
ist die Gehölzart in der Planze:rëhnung nicht:eindeutig
bestimmt, so kann unter den in 13.5.3 aufgeführten Ge-
hölzarten ausgewählt v/erden. Die rlindestgröße beträgt
2,00 - 2,50 m bzw. der Stammumfang 0,16/0,18 m.

13.5 Die nachfolgend unter Ziffer 13.5.1 bis 13.5.2 aufgefiihr
ten und in der Planzeichnung mit den Buchstaben(g)(ël)(i)
gekennzeichneten Gehölzarten s ind in folgender Qualität
zu pfl anzen

mit(!)gekennzeichnete Gehölze der Qualität: 2-jährige
bewurzelte Steckhölzer; Höhe 50 - 80 cm

mit(ë)gekennzeichnete Gehölze der Qualität: leichte
Sträucher, lx verpflanzt; Höhe 40 - 70 cm

mit(IE)gekennzeichnete Gehölze der Qualität: 3-jährige,
verschulte Sami inge; Höhe 50 - 80 cm

13.5 l N i edri ge Gehör zarten
Berberis verruculosa / Immergriiner Sauer'dorn
Ligustrum vulg; 'Lodense'(ÖTRajnweide
Rosa cad.na(!)PfHundsrose
Prunus spinosa / Suhl ehe
Sal ix aurita (i)fOhrwei de
Lonicera xylosteum(IDp'Heckenkirsche
Cornus sanguinea(IE)fKoter Hartriegel
Cornus alba(E)f'Weißer Hartriegel
Cytisus purpureus/ Purpurg.{nster
r Jpnnnn mann üneRRn / r)Amann-'nnlpnn



13.5.2 mittelhohe Geh61zarten

Rhamnus fragula(i)fraulbaum
Cornus mas / Kernel ki rache
Hjppophae rhamno idea/ Sanddorn
flex aquifol ium(IE)fstechpalme
Li gustrum vul gare / Ra {nwe l de
Sal {x caprea (a> Sa l we i de

Viburnum santana(D/' Schneeball
Rhamnus cathartjcus / Kreuzdorn ,

Berberis jul ianae / Immergriiner SauerdoFn

13 5 3 hohe Gehör ze - Bäume

Aceh platanojdes(D/Spjtzahorn
Fagus s i ] vati ca / Rotbuche
Prunus padus/ Traubenkirsche
Prunus av i um / Vogel k i rache

Betula verrucosa(Dprsandbirke
Car.pinus betulus(D/Hainbuche
Pinus nigra austriaca. (Do/Usterr. Schwarzkiefer
Pi nus si l vestri s / Wal dki efeu
Sorbus aucuparia(Ë>Eberesche
morbus intermedia(=E)rSchwedische Mehlbeere

13.6. AuLden Flächen von Grundstiicksein- und -ausfahrten
bzw. Grundstticksein- und -ausgingen sind das Unter-
brechen von als reihige Planzung festgesetzten Grün
streifen, sowie Mauern und Stützmauern zulässig
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1 3. 7 . Gel ändeprofi l e

( ohne Maßstab )

Weste .Rand bel Pflanztyp lb l

sudl.Rand bet Pflanztyp ]:]]

Rege lprofl l ÜUr Hecke
rnl t Uberhäl terri

Schal tt AA s.Planzelchnung



13.8

13.9

Die in das Baugebiet l nördl ich der L 453 hinrein
reichende Stejlwand:(Oëkersand) ist zu erhalten.

Pfl anztypen ( ohne Maßstab )

11] Typ a: Vorhandene Vegetation erhalten; Lücken
auspflanzen; Gehölzarten s. Nr. 13.5.3

[H TYP

8

Q

e
Typ

b : mi. tte Icoc h

Ae ' :' . 'ë!
.' l 'T' ;. T , q .l
c : mittel.hoch bls hoch ml t

Randzone

A
A

A D

©
e ' .';l

. t''J
D D

A.
A

A a
D

A

Im

A
A

©

0 D
A. A

+
a A

© e

G r'e nzabs rand z um We i nbau

Für in die Pflanzflächen nach Pflanztypen zu-
sätzlich eingebrachte Solitärbiische und Einzel-
bäume kann die gleich große Anzahl von Pflanzen
aus dem jeweil igen Pflanztyp entfallen

Symbole flip Gehölzgruppen der Pflanztypen b und c

festgesetzte Gehölzarten der 3 Gehölzartgruppen
siehe Nr. 13.5.1 - 13.5.3

e
A
D

n ie dri ge Gehör ze
m i ttel hohe Geh ëil ze

hohe Gehör ze

Rei h i ge Pfl anzung

ehre ihige Pflanzung, Hecke, Gehölzarten siehe
Nr. 13.5.2 Pflanzbre ite mindestens l m.



FESTSETZUNGEN NACH LBau0

ßySSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN

($ 86 LBau0 in Ver'bindung mit $ 9 Abs. 4 BauGB)

14

14. 1

DACHGESTALTUNG ( $ '8:6. Ab s l Nr. 3 LBau0")

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind
nur Satteldächer oder gegeneinander versetzte Pult-
dächer zul äss { g .

Von diesen Festsetzungen ausgenommen sind Garagen und
untergeor'dnete Nebenanlagen. Garagen sollen möglichst
in den Hauskomplex einbezogen werden, wobei die Dach-
form des Hauses die der Garage bestimmt. Auf Garagen
und untergeordneten Nebenanlagen sind auch begrtinte
FI achdächer zul äss i g . '

\

14.2. Die Dachneigung im Bauabschnitt l muß mjhdestens 27'
und dat'f höchstens 35' , die Dachneigung im Bauab-
schnitt 2 muß mindestens 35' und darf höchstens 50'
betragen

14.3 Als Dacheindeckung sind nur rote Tonziegel zulässig
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15. FASSADENGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
($ .:816: Abs. l Nr. :ß."LBa.!!Q.)

15. 1
.a

Die Fassaden sind in ortstypischen Naturmaterialien
zu gestalten u. entsprechend Nr. 15.2. zu verputzen

n' Verkle idungen der Außenwandflächen mit glasiertem oder
glänzendem Material , Kunststoff-Asbestzement-, Teer-
papp- oder Metallelementen sind nicht zulässig

Folgende Material ien sollen hauptsächl ich Verwendung
f i n d e n

Putz, Sichtmauerwerk, Holz, Sandstein.

15.2. Putzmauerwerk muß spätestens 12 Monate nach Gebrauchs
abnahme des Gebäudes verputzt werden

15.3. Die Bauteile sollen materialgerecht farbe ich behandelt
werden, Hobel grelle und glänzende Farben zu vermeiden
sind

15.4. Benachbarte Gebäude oder Gebäudete ile sollen in ihrer
Gestaltung aufeinander abgestimmt werden.

15.5. Be i nebeneinander-l legenden benachbarten Garagen ver
schiedener Eigentümer ist das Dachgesims in gleicher
Höhe und Breite sowie im gleichen Material auszubil-
den

15.6.. Garagen in behelfsmäßiger Bauweise bzw. in einer von
der tibi schen Massivbauweise abweichenden Form oder
Art wie W.ellblech-, Rund-, Zelt- oder Klappgaragen
s ind unzul äsg i g .



16 AUSSENANTENNENANLAGEN($ 86 Abs l Nr. 3 LBau0)

Pro.:G.ebäude is.teil.yr..e.ine Außenantenne zuläss ig

17 EINFRIEDIGUNGEN UND ABGRENZUNGEN
($ 86 Abs. ] Nr. 3 LBau0)

17.1 Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen s ind als
Hecke, in Holz oder als Mauer auszuführen, wobei
Material- und Farbwahl auf das zugehörige Gebäude und
die Umgebung abzustimmen sind. Einfriedungen in Holz
oder als Mauer s ind nur in Verbindung mit Hecken zuge-
l assen

n'

17.2 Die maximale Sttitzmauerhöhe beträgt an der südlichen
Plangebietsgrenze(südlich der Grundstücke 263/10 +

263/241 an der Straßenbegrenzungslinie 2,30 m und
südlich der L 453(niirdlich der Grundstücke 263/18,
263/17, 263/30, 263/28 - 263/25) 1,20 m, gemessen an
der Straßenoberkante der Fahrbahn(siehe Systemschnitt)
In allen übrigen Fäl len beträgt die maximale Sttitz-
mauerhöhe die Maße nach dem Systemschnitt Ziff. 17.5,
Seite 16, die max. Stiitzmauerhöhe (Siidostseite) PI.Nr
263/2 = 3,25 m.

17.3. Wird .auf die Stützmauer eine Einfriedung aufgesetzt,
so darf diese eine Höhe von 1,20 m n icht überschreiten

17.4. Stiitzmauern sind nur an den in der Planzeichnung
festgesetzten Stellen zulässig.



17.5 Systemschn { tt ( vgl Ht5henschnitt AB der Planzejchnung)

u'J.'m

Pt,. Nr. 263/17 = 2.50m
PI.. Nr. 263/21 : 2.65 m
PL--Nr--263/32 = 2.80m

\

18 STANDPLÄTZE FOR ABFALLBEHÄLTER
($ 86 Ab.s- l Nr. 3 LBau0)

Dje Plätze fti.r Abfallbehälter sind mind. 2,5 m hinter
dle Stt'aßenbegrenzungsljnie zuriickzusetzen und einzu-
frieden, sowie mit Sträuchern so einzugriinen, daß
eine Einsicht auf die Behälter von der Straße aus
ni cht mögt i ch i st

19 GESTALTUNG DER NICHT OBERBAUTEN GRUNDSTOCKSFLÄCHEN

(.ä 86 Abs. l Nr. 3 LBau0)

Die unbebauten, unbefestjgten Grundstücke sind land-
schaftsgärtnerisch als Rasenflächen oder Pflanzflächen
zu gestalten; im Bereich der Vorgärten sind Nutzgärten
n{ cht zul äss i g .



BESTANDTEILE 'DES BEBAUUNGSPLANS

$ 1 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

Der räumt sche Geltungsbereich des Bebauungsplanes
{st in der zeichnerischen Darstellung mit gestrichen
ter Li n i e umfahren

$ 2 BESTANDTEIL DES BEBAUUNGSPLANES

Der Bebauungs pl an besteht aus

1 . Dem zei chneri schen Te i l

1 . 1 Bebauungspl an

1.2 Integrierter Griinordnungsplan

2. Den schriftl schen Festsetzungen.

2.1 Planungsrechtl sche Festsetzungen
f) f) Dn..AnlniinnnnnnL+l=nl-bn E'nn4-nn+n.-n gen

\

$ 3 0RDNUNGSWI DRI GKEITEN

Ordnungswidrig im Sinne von $ 86 Landesbauordnung
(LBau0) handelt, wer dieser Satzung zuwider handel.t.

BELL'AGE

Begründung zum Bebauungsplan gemäß $ 9 Abs. 8 BauGB

Begründung zum Griinordnungsplan gemäß $ 9 Abs. 8 BauGB

Ve rme rk zur Höhen ka rti e rung



.[! R F A H R E N S V E RMERKE

] AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

lll:lll.lll;l'1111111111;l's} E:x';g::. ,a:,'i?:;:;:.:p:
2 $BESCHLUSSES

1:: R EË'll;'=B;l'l'E::ili':F;i.'';;:':ijl$1v#g?'???'';'
Griinstadt-Land. chung im Amtsblatt "der Verbandsgeme.hde

3 BETE l L IGUNG DER BÜRGER

?: E;:Ël"Ë: l:E 1 3E.':;' :a$} :-1.1;1 ë4.]$pg :äE.:":,ä=.
-s.-amun-u.n.g . öffentl i che Aus l egung . '

l Satz \

4 ËR BELANGE

:l:.!:'"!E: ;'j"g=S.E':!:'!g'Ë.!;Ë'.'"::''%3td;l.SBg{. ''.l ;'''
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgeforder't. Die Frist
tur die Abgabe der Stellungnahme endete am.l.q.04:1.q91. .:.

5
!NTL ICHER BELANGE

Der Rat der Ortsgemeinde Neule in engen hat d ie fristgemäß
eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Be-
lange am .........'..... geprüft

6 ANNAHME- UND AUSLEGUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Ortsgemeinde Neulein engen hat am

:l: Ë:::Ü::.H:'.11:"i'g:!:g--, u iä ;üü ,Ü'.;i i ü; ä
7 QS L E G U N G

Die Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung
des Bebauungsplanentwurfes mit Beqrtindung nach $ 3 Abs. 2
Satz 2 BauGB erfolgte am .02.0.3,]995......'durch das Amtsblatt
der Verbandsgemeinde Grlinstadt-Land

8 AUSLEGUNG DES PLAN ENTWURFES

lil«XlllËlll ;:::!"Y';;:gg 1111"'Bll ? 1 111 11111 säc?:';



9 CHER BELANGE

Die von der Planung berührten Träger öffentl scher Belange
wurden nach $ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB mit Schreiben vom ...
von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt

10 PRUFUNG DER BEDENKEN UND ANREGUNGEN

Während der öffentlichen Auslegung des Bebauungs.planentwurfes
gingen ... Bedenken und.Anregungen bei der Ortsgemeinde Neu-
leiningen.ejn. Der Rat der Ortsgemeinde Neuleiningen hat die
i::?*:'!:e:':i'g:Si:':ii''i;:#S;#j" ''lliPlilË«iä s;l"''i';

11 BIIIEILUNG DES PRÜFUNGSERGEBNISSES

Den Einwendern wurde nach $ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit Schrei
ben vom ......''''..... das Ergebnj$ deE Pr:afulg.mitgeteilt

12 BESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANES

Der Rat der Ortsgemeinde Neulein engen hat nach $ 10 BauGB am
23-Q5.]996....... den.Bebauungsplan als Satzung beschlossen.
Die Begründung zum Bebauungsplan wurde geb illigt

\

13 ANZ E l G E VE RFAH RE N

Der Bebauungsplan ist nach $ 1l Abs. l BauGB am l 2: yugi. 1996
der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angezeigt worden. Die Frist
fur die Geltendmachung einer Verletzung von Rechtsvar'schrif-:
ten endete am ..t2.'hl0V.'lgyÖ

14 ANZE l GEVERMERK
r'3

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat nach $ 1l Abs. 3 BauGB
am . :0.6\.Nay...199b..'erklärt, daß sie keine Verletzung von
Rechtsvorschriften geltend macht. '

15 AUSFERTI GU NG

Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung und
den textlichen Festsetzung, wird hiermit ausgefertigt. '
Ne u l e i n i n gen

Orts b tirgerme i step Beck
16 BE KAN NTMACHUNG

Die Ortsübliche Bekanntmachung der Durchführung des Anzeigeve-rfahrens erfolgte am ......''..... durch das Amtsblatt der Ver--
bandsgemelnde Grünstadt-Land. Die Bebauungsplansatzung ist da-
mit am ............ in Kraft getreten
Neuß ei ni ngen

Ort s b ii t'germei step Beck



BEBAUUNGSPLAN
ALTE MALZFÄBRIK ''NEULE[NINGEN

VERMERK ZU R HOHEN KARTE ERUNG

Die Höhendarstellung in der Bebauungsplanunterlage beruht auf
einer Vergrößerung aus dem Maßstab l 1000 {n den Maßstab

500 Sie kann daher nur Anhaltspunkt flip die tatsächl ichen
Gel ändere rhäl tni sse se i n Die genauen Höhenverhältnisse sind
vor der Bauplanung an Ort und Stelle zu erheben

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch(BauGB) in der Fassung.der Bekanntmachung vom
08. Dezember 1966(BGBI': l S. 2253), ;zuletzt geändert durch
das Gesetz zur Erleichterung..von Investitionen und der Aus-
weisung und Bereitstellung von Wohnbauland(Investitionser-
leichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22. April 1993
(BGBI . l S. 46'6)

2 Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch(BauGB-MaßnahmenG) vom
17. Mai 1990(BGBI. l S. 926), zuge.+zt geän.den durch das
Gesetz zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweg
sung und Bereitstellung von Wohnbauland(Investitionser-
leichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22. April 1993
(BGBI. l S. 466)

3 Verordnung tiber die bauliche Nutzung der Grundstücke(Bau-
nutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 1990(BGBL. l S. 132), zuletzt gehn
den durch das Gesetz zur Erleichterung von Investitionen
und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland(in-
vestitionserleichterungs- und Wohnbauiandgesetz) vom
22. Apr'i1 1993 (BGBI . l S. 466)

4 Verordnung tiber die Ausarbeitung der Bauleitplänë und.die Dar
stellung des Planinhalts(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV
90) vom 18. Dezember 1990(BGBI.l S. 58)

K Landesbauordnung Rheinland-Pfalz(LBau0) vom 28. November 1986
IGVBI. S. 307, ber. GVBL. 1987 S. 48), zuletzt geändert durch
das Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinland-
Pfalz vom 08. April 1991(GVBL. S. 118)

6 Gemeindeordnung flip Rheinland-Pfalz(Gem0) vom 14. Dezember
1973(GVBL. S. 419), zuletzt geändert durch das Landesgesetz
zur Fortfiih.t'ung der Verwaltungsvereinfachung vom 08. April
199] (GVBL . S. 104)
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BEBAUUNGSPLAN
A LTE MALZFABRIK NEULEtNiNGEN

Ortsgemeinde Neuleiningen
Bebauungsplan 'Alte Malzfabrik - Änderungsplan I' Neuleiningen

AI lgemeine Hlnweljl9

In der Erschließungsstr. "Alte Malzfabrik" ist eine Hochdruck - Gasfern
leitung vorhanden.'Die Sicherheitsbestimmypggp ]gr Saar Ferngas AG,
Frankenthal , sind einzuhalten.

+ p D'ie Bestimmungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes vom 23.03.1978
(GVBL 1978, Nr. 10) sind zu beachten.

Archäologische Funde sind unverztigl ich dem Landesamt fur Denkmalpflege
zu mel den .



BEBAUUNGSPLAN

ALTE MALZFABR{K NEULEININGEN

Ortsgemeinde Neuleiningen
Bebauungsplan "Alte Malzfabrik - Änderungsplan 1" Neuleiningen

hen GeTtungserd chef des Beb au un 11Ë

Der Geltungsbereich der zusammengefaßten Änderungspläne l
ist identisch mit den Geltungsbereiches der rechtsverbindj
l i chen Bebauungspl äne

''AI te Mal zfabri k "
i n Kraft getreten 30 . Januar 1 984

Das vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfaßte Gebiet
befindet sich siidöstl ich angrenzend'an den Ortskern von
N e u l e i n i n gen.

2 Erfordernis der Planaufstellung

Es hat sich im Vollzug des Bebauungsplanes "Alte Malzfabrik'
ergeben, insbesondere bedingt duch'die allgemeine Verteue-
rung des Baulandes eine Nachfrage nach- einer noch intensi-
veren Ausnutzung der vorhandenen Baugrundstücke

Aufgrund ihrer gesetzt schen Verpfl ächtung, mit Grund und
Boden sparsam umzugehen, hat die Ortsgemeinde Neuleinin-
gen daher untersucht, auf welche Weise weitere Garagen-
und Stellplatz-Flächen geschaffen werden können, ohne die
bisherige. städtebaus sche Konzeption des Neubaugebietes
wesentl i ch zu verändern . '

Nachdem sich herausgestellt hatte, daß durch kleinere "An-
passungsmaßnahmen" Garagen- u. Stellplatz-Flächen mobili-
siert werden können, hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde
Neulein ingen am .... ..'''.'......beschlossen, den Bebauungsplan "Alte Malzfabrik" mjt der Anderung l auf den tatsäch-
l i chen Stand zu bri ngen



BEBAUUNGSPLAN
ALTE MALZFABRIK NEULEININGEN

Ortsgemeinde Neuleiningen
Bebauungsplan "Alte Malzfabrik Anderungspl an l " N e u l e i n i n gen

3. Djg Änderungen im einzelnen

Gegenüber den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen werden
geändert

a ) Art der baut i chen Nutzung

Im Dorfgebiet(Gebietstei1 2) werden die Flächen für
Garagen- und Stellplätze erweitert, um eine befrjedi
mende .Lösung für den r;uhenden Verkehr zu erreichen

Damit gelten im gesamten Plangebiet 2 einheitliche
Nutzungsregel ungen

b ) Maß der baut i chen Nutz.ung

Das Maß der baulichen Nutzung wird nicht geändert, die
bisherigen Fest?etzungen der'Grundflächenzahl, der Ge-
Schoßflächenzahl und Zahl der Vollgeschosse b:reiben erna l ten

c) liberbaubare Grundstücksflächen

Die iiberbaubaren Grundstticksflächen werden in den Ge
bietsteilen Plan-Nr. 263/7 und Plan-Nr. 263/21 +
263/22 geringfüg ig vergrößert, so daß bisherige tiber
bauungen legalis bert werden können und eine im dt5rf.
lichen Bereich vertretbare bessere Grundstiicksaus-
nutzung in Bezug vor allem auf Nebenanlagen erfolgen



BEBAUUNGSPLAN
ALTE MALZFABRIK NEULE[NINGEN

Ortsgemeinde Neuleiningen
Bebauungsplan "Alte Malzfabrik Anderungspl an l " N e u l e i n i n g en

4. Auswi rkungen der PI anung

a) Auswirkungen auf den Naturhaushalt

Die Änderungen des Bebauungsplanes
nennenswerten Auswirkungen auf den

f uhren zu kei nen
N aturh aus h al t 4

\

b) Auswirkungen auf das Ortsbild gibt es keine; die Grund
zuge der Planung worden n icht berührt

5 Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplanes

Die Anderung der Bebauungspläne und deren Zusammenfassung
dem vorliegenden Gesamtplan hat keine Maßnahmen der Boden
ordnung zur Folge. Städtebauliche Gebote sind nicht beab-
sj chtj gt

zu

Diese.Begründung wird dem am ......'' '..... als Satzung
beschlossenen Bebauungsplan gemäl} $ 9 Abs. 8 BauGB be:igefiigt

Neuß ei n i ngen , den 29. Nov 96
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